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91126 Schwabach

Herrn Oberbürgermeister
Peter Reiß

91126 Schwabach

24. 10.2025
OBERBÜRGERMEISTER

Stadt Schwabach

Eingan 270t, 2025
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Antra zur Reichswaisenhausstraße

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, /•

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt folgenden Antrag zur notwendigen
Angliedemng des Fusswegesder rechten und linken Straßenabschnitte der
Refchswaisenhausstraße Baratieweg/Petzoldtstraße im Rahmen der Neuplanung
Kreuzung Wittelsbacher Straße bis Baratierweg.

Der stadtauswärts gerichtete Fußweg wird reglmässig von Kindergartenkindem, die
das Haus für Kinder Altstadt in der Petzoldstraße besuchen, genutzt. Die Stadt
<muss hier ihrer Sicherungspflicht nachkommen.
Eine Einschränkung des Autoverkehrs muss zugusten der schwächeren
Verkehrsteilnehmenden in Kauf genommen werden

ft

Der Stadtrat mö e beschließen:
Dass im Rahmen des Ausbaus des Prellareals möglichst durch den Bauträger des
Prellareals, der für weiteres Verkehrsaufkommen in der Reichswaisenhausstraße
verantwortlich ist, die Anlage von für alle begehbaren Fußwegen in den genannten
Bereichen durchgeführt wird.

Sollte das planungsrechtlich nicht möglich sein, muss die Stadt Schwabach^m
Interesse der Kindergartenkinder, von Fußgängern, radfahrenden Kindern, Eltern,
die Kinderwagen schieben und Rollstuhlfahrenden die Planung und den Umbau
zeitgleich zur Umgestaltung der Reichswaisenhaustraße den Umbau organisieren.
Das Geld dafür muss im Hausshalt 2026 eingestellt werden.

Be ründun :



Der Ausbau der Reichswaisenhausstraße im Rahmen der Bebauung des
Parkplatzes wird auch mit der Erweitemng des Fußgängerbereichs als großer
Gewinn gefeiert. Das ist erfreulich.

Die Erweiterung endet jedoch in Höhe des Baratierweges. Auf der folgenden
Strecke fast bis zur Petzoldtstraße mit geschätzter Länge 25 bis 50 Meter Länge
begrenzt das Haus Nummer 2(?) nach dem Bartierweg den Fußweg auf 80 bis
100cm cm Breite.

In diesem Bereich können weder ein Rollstuhlfahrer, noch ein Kinderwagen, noch
ein Kleinkind, das sich mit dem Fahrad auf den Gehwegen bewegt, diesen
Straßenabschnitt vorschriftsmäßig nutzen.

Das gleiche gilt für die gegenüberliegende Strassenseite. Hier wird der
Fußgängerbereich auch noch an einer Stelle durch einen Stromkasten
eingeschränkt und durch die Ausfahrt zwischen den beiden Wohnhäusern
zusätzlich gefährdet. Die Fußgängerstrecke dürfte etwas länger sein, als auf der
gegenüberiiegenden Straßenseite. Die Fußgängerbreite ist ebenso eingeschränkt
wie gegenüber und beträgt vor den beiden Häusern 80 bis 100cm.

Es gibt zwar Gesetze, die sich auf die Funktion und den Aufbau von Gehwegen
beziehen, aber kein Gesetz, in dem eine eindeutige Mindestbreite festgelegt ist.
Stattdessen begegnen uns „Richtlinien", „Empfehlungen" und „Hinweise", welche
die in den Gesetzen geforderten Bedingungen, Z.B. die zur Bamerefreiheit,
konkretisieren.

Die länderspezifischen Straßengesetze (z. B. StrG BW § 9 Abs. 1, StrWG NRW §9
Abs. 2) verlangen aber, dass Planer den allgemein anerkannten Regeln des
Straßenbaus folgen
Sobald jedoch vorhandene Gehwege umfangreich saniert werden, geben die
Richtlinien vor, wie sichere und fußgängerfreundliche Gehwege geplant werden
müssen.

Nachzulesen beim Fachverband Fußverkehr Deutschland FUSS e.V.

Mit freundlichen Grüßen

/' Klaus Neunhoeffer
Christine Krieg
Fraktionsvorsitzende

Karin Holluba-Rau

Mitglied des Bau- und Verkehrsauschuss
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